
den Interessen des Volkes schafft die einzig zuverlässige 
Grundlage für die umfassendste Verwirklichung der Prin
zipien der sozialistischen Demokratie und einer wahren 
Freiheit der Persönlichkeit.“ /4/
In Auswertung der Beschlüsse des XXV. Parteitages er
langt die Erziehung der Persönlichkeit zur aktiven Lebens
einstellung, zu einer wirklich bewußten Einstellung zu den 
gesellschaftlichen Pflichten, besondere Bedeutung. Es 
kommt darauf an, die tiefe innere Überzeugung der Per
sönlichkeit von der Gerechtigkeit der kommunistischen 
Ideale und ein hohes Staatsbewußtsein zu entwickeln, das 
zum Inhalt hat, daß der Staatsbürger die Sache des ganzen 
Volkes, den Kampf für den Kommunismus, zu seiner eige
nen macht und sich seiner Verantwortung für die gemein
same Sache bewußt ist. Diese vielgestaltige komplexe 
Aufgabe kann gewiß mit Hilfe einer Reihe von organisatori
schen, rechtlichen, pädagogischen, agitatorischen und ande
ren Mitteln gelöst werden. In der Rechtserziehung aber 
kommt es darauf an, bei den Sowjetmenschen die Achtung 
vor den Gesetzen des sozialistischen Staates, die Einstel
lung zur bewußten Einhaltung der Normen des rechtmäßi
gen Verhaltens und eine klare Vorstellung von der un
trennbaren Einheit der Rechte und Pflichten des Staats
bürgers zu entwickeln und zu festigen.
Recht des ganzen Volkes und sozialer Fortschritt
In der Periode des reifen Sozialismus wachsen die realen 
Möglichkeiten der Einflußnahme des Rechts auf die Ent
wicklung der gesellschaftlichen Beziehungen. Das ist durch 
folgende Faktoren in ihrer Gesamtheit determiniert: die 
ständige Demokratisierung und Humanisierung des Rechts, 
die Erhöhung des Niveaus seiner wissenschaftlichen Fun
dierung, die Verstärkung der organisatorischen und erzie
herischen Maßnahmeif zur Sicherung seiner Realisierung, 
die zunehmende Rechtskultur der leitenden Kader sowie 
der gesamten Bevölkerung des Landes. Mit der Intensivie
rung der Einflußnahme des Rechts auf die sozialen Pro
zesse wird der Bereich der normativ-rechtlichen Regelung 
erweitert. Die gegenwärtige Etappe der gesellschaftlichen 
Entwicklung ist auch durch die wachsende Rolle der ethi
schen Grundsätze im Leben der Gesellschaft, ihrer politi
schen und organisatorischen Normen und Prinzipien ge
kennzeichnet. Das hat jedoch nicht zur Folge, daß die recht
lichen Methoden der Regelung der gesellschaftlichen Bezie
hungen durch andere Methoden der sozialen Regelung 
verdrängt werden. Es geht vielmehr um das verstärkte Zu
sammenwirken, die zunehmende wechselseitige Durchdrin
gung aller Methoden der sozialen Regelung, wobei jede 
dieser Methoden ihre Bedeutung und ihren spezifischen 
Charakter behält. Die Verstärkung des Zusammenwirkens 
und der wechselseitigen Durchdringung der verschiedenen 
Methoden und Formen der sozialen Regelung ist eine Be
sonderheit der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. 
Dadurch wird die zielgerichtete und effektive Leitung der 
gesellschaftlichen Prozesse gewährleistet.
Das sozialistische Recht ist nach wie vor ein wirksames 
Mittel zur Lösung der staatlichen Aufgaben. Die wachsen
den ökonomischen, sozialen und politischen Aufgaben der 
staatlichen Leitung bringen notwendig auch eine Erweite
rung des Wirkungsbereichs des Rechts des ganzen Volkes, 
des Bereichs der rechtlichen Regelung mit sich. Diese Ten
denz ist eine Gesetzmäßigkeit der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft. Das ist durch eine Reihe von Umstän
den determiniert:
erstens durch die tiefere Erkenntnis der realen Erforder
nisse der gesellschaftlichen Entwicklung und die Ermitt
lung der Arten von gesellschaftlichen Beziehungen, für die 
das Recht die optimale Form der Regelung ist; 
zweitens durch das Entstehen neuer sozialer Beziehungen, 
die der Vermittlung durch das Recht bedürfen (beispiels
weise die mit der wissenschaftlich-technischen Revolution 
verbundenen Beziehungen);
drittens durch die weitere Entwicklung und die kompli- 
H! L. I. Breshnew, a. a. O., S. 104.

zierter werdende Gestaltung bereits rechtlich geregelter 
Komplexe gesellschaftlicher Beziehungen, die in entspre
chenden rechtlichen Formen ihren adäquaten Ausdruck 
finden müssen.
Es werden einige neue Tendenzen in der Entwicklung der 
rechtlichen Formen der Einwirkung auf die gesellschaftli
chen Beziehungen sichtbar: Ein weiteres Anwachsen der 
Rolle des Gesetzes und die Verbindung der zentralen und 
der örtlichen normativ-rechtlichen Regelung ist zu ver
zeichnen ; der Anteil der Aufgabennormen und der Grund
satznormen wird größer, und die dispositive Form der Re
gelung erlangt weite Verbreitung; es wächst die Zahl der 
sog. stimulierenden Normen .(d.h. der Rechtsvorschriften, 
die Auszeichnungen für Leistungen vorsehen, die die fest
gelegten Normative überbieten). In der gegenwärtigen 
Etappe ist zu beobachten, daß technische und ökonomische 
Normative in die Rechtsnormen Eingang finden. Das Ver
hältnis zwischen den verschiedenen Arten der rechtlichen 
Verantwortlichkeit ändert sich: Es erfolgt eine Neugestal
tung der Bereiche der rechtlichen Verantwortlichkeit (bei
spielsweise der Übergang von der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit für Rechtsverletzungen zur verwaltungsrecht
lichen Verantwortlichkeit und in einer Reihe von Fällen 
die Anwendung von Maßnahmen gesellschaftlicher Einwir
kung), eine Verbindung der rechtlichen Verantwortlichkeit 
mit der gesellschaftlich-moralischen Verantwortlichkeit 
usw. Die schöpferische, koordinierende und organisierende 
Funktion des Rechts erfährt ihre volle Entfaltung. Erstran
gige Bedeutung hat die Anwendung solcher rechtlichen 
Mittel, die das rechtmäßige Verhalten, die Wahl der opti
malen Entscheidungsvariante sowie die Entfaltung der In
itiative bei der Durchführung von Beschlüssen fördern.
Die wissenschaftlich-technische Revolution erfordert Ent
scheidungen auf den verschiedensten Leitungsebenen und 
in den verschiedensten Situationen. Häufig liegen in die
sen Situationen Kollisionen verschiedener Interessen vor. 
Hier dient das Recht als wirksames Mittel, das dazu bei
trägt, die in der jeweiligen Situation beste Entscheidung zu 
treffen. Es gewährleistet, daß die auf den verschiedenen 
Ebenen und in den verschiedenen Fachbereichen getroffe
nen Entscheidungen wechselseitig abgestimmt sind. Das 
erfordert eine tiefgründige wissenschaftliche Untersuchung 
des Zusammenhangs zwischen Rechtsform und Inhalt, die 
Erforschung der Stellung der Rechtsnorm in der Motiva
tion des Verhaltens von Einzelpersonen, kleinen Gruppen 
und Kollektiven sowie das Studium der Entwicklung der 
Rechtsform selbst. Ausgehend von den Erkenntnissen der 
Rechtswissenschaft, kann ein Komplex von Mitteln, Ver
fahren und Methoden ausgearbeitet werden, welche die op
timale Einwirkung des Rechts auf die Entwicklung der ge
sellschaftlichen Beziehungen unter den Bedingungen des 
kommunistischen Aufbaus und der wissenschaftlich-techni
schen Revolution gewährleisten.
Die Prozesse der Rechtsentwicklung in der Gesellschaft des 
reifen Sozialismus zeugen davon, daß der Inhalt sowie die 
Formen und Methoden der rechtlichen Regelung dynami
schen Charakter haben und die rechtliche Regelung im we
sentlichen den Aufgaben der sozialen Leitung der Gesell
schaft entspricht. Das Zusammenwirken von Staat und 
Recht findet in dem hohen Stand der sozialistischen Ge
setzlichkeit im Stadium des reifen Sozialismus als einer der 
wichtigsten Methoden der staatlichen Leitung der Gesell
schaft seinen Ausdruck. Die Gesetzlichkeit unter den Be
dingungen des Sozialismus ist einerseits eine zuverlässige 
Garantie für die reale Verwirklichung der Rechte und 
Freiheiten jedes Bürgers und andererseits ein Mittel zur 
Sicherung der Stabilität der Rechtsordnung in der Gesell
schaft. Die Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit ist 
untrennbar mit der Vervollkommnung der rechtlichen 
Grundlagen des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens, 
der sowjetischen Gesetzgebung, verbunden. Es ist kein Zu
fall, daß die weitere Verbesserung des gesamten Systems 
der sowjetischen Gesetzgebung stets im Blickfeld der Par
tei und der Parteitage steht.
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